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Infoblatt zum Studiengangsbereich Freie Wahl in den 

Masterstudiengängen der Fakultät I 
 

1. Was ist die Freie Wahl? 

2. Müssen die frei gewählten Module nur belegt werden oder muss ich Prüfungen 

ablegen? 

3. Wie werden die Module in der Freien Wahl angemeldet? 

4. Welche Möglichkeiten gibt es, Module auszuwählen und einzubringen? 

5. Hinweise zu Modulen außerhalb der Fakultät I und an anderen Hochschulen 

 

 

1. Was ist die Freie Wahl? 

Der Studiengangsbereich Freie Wahl dient der Vertiefung von Themenbereichen 

und/oder der selbstbestimmten Profilierung Ihres Studiums. Die zu erbringenden 

Leistungspunkte sind unterschiedlich. Bitte schauen Sie hierzu in Ihre Studien- und 

Prüfungsordnung → https://www.tu.berlin/go1301/ 

 

2. Müssen die frei gewählten Module nur belegt werden oder muss 

ich Prüfungen ablegen? 

Alle Module/Lehrveranstaltungen, müssen mit einer Leistung abgeschlossen werden. 

Diese muss benotet oder mit „bestanden“ (4,0) bewertet worden sein. Es ist nicht 

möglich, Lehrveranstaltungen oder Module ohne Leistung in die Freie Wahl 

einzubringen. Wichtig: die Noten der Freien Wahl sind in der Regel nicht Bestandteil 

der Masterprüfung und gehen nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein. Beachten 

Sie hierfür die Regelung in der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung Ihres 

Studiengangs → https://www.tu.berlin/go1301/ 
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3. Wie werden die Module in der Freien Wahl angemeldet? 

Dieser Abschnitt gilt nicht für Studierende des Studiengangs M.A. Historische 

Urbanistik, die sich weiterhin über den „Laufzettel Freie Wahl“ 

(https://www.tu.berlin/go36188/) einmalig beim Referat Prüfungen Team 3 

(https://www.tu.berlin/go1268/) anmelden. 

 

Seit dem Wintersemester 2023/24 werden nicht nur alle Pflicht- und 

Wahlpflichtmodule, sondern auch die Module der Freien Wahl in MTS angemeldet. 

Hierbei gilt es drei Fälle zu unterscheiden: 

Fall 1: Sie haben sich bereits mit dem Laufzettel der Freien Wahl beim 

Prüfungsamt angemeldet.  

Was ist zu tun? 

Es ist keine Anmeldung in MTS notwendig. Es bleibt alles so, wie Sie es 

kennen: Sie tragen wie bisher die Module auf dem Laufzettel der Freien 

Wahl ein, bis Sie die in Ihrem Studiengang erforderlichen 

Leistungspunkte für die Freie Wahl erbracht haben, und schicken ihn 

dann an das Referat Prüfungen Team 3 (https://www.tu.berlin/go1268/). 

 

Fall 2: Sie haben sich noch nicht für die Freie Wahl beim Referat Prüfungen 

angemeldet, aber hier bereits Leistungen erbracht. 

Was ist zu tun? 

Es ist eine Anmeldung in MTS notwendig – auch für die Module, in denen 

bereits Leistungen erbracht wurden. Sie melden die Module im 

Wintersemester 2023/24 an, die Sie bereits abgeschlossen oder in denen 

Sie bereits Teilleistungen erbracht haben. Danach gehen Sie wie folgt 

vor: 

a) Sie schicken dann den Modullaufzettel mit abgeschlossenen 

Leistungen an die/den Modulverantwortliche/n. 

b) Bei Modulen, in denen Sie bereits Teilleistungen erbracht haben, 

führen Sie wie bisher den Modullaufzettel weiter. Nach der Erbringung 

aller erforderlichen Leistungen gehen Sie wie unter a) beschrieben vor. 

https://www.tu.berlin/go36188/
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Fall 3: Sie haben noch keine Leistungen in der Freien Wahl erbracht.  

Was ist zu tun? 

Sie melden sich für das entsprechende Modul in MTS an. Sie wählen bei 

der Anmeldung in MTS in der Rubrik „Anrechnung“ den Eintrag „Freie 

Wahl“ aus. Sie führen einen Modullaufzettel und schicken ihn dann nach 

Erbringung aller erforderlichen Leistungen an die/den 

Modulverantwortliche/n. 

 

Sollten Sie Module, für die Sie sich anmelden wollen, in MTS nicht vorfinden, schreiben 

Sie bitte eine E-Mail an den Prüfungsausschuss pa@fak1.tu-berlin.de. Das Büro des 

Prüfungsausschusses wird dann das entsprechende Fachgebiet kontaktieren und die 

Modulprüfung anlegen lassen. 

 

4. Welche Möglichkeiten gibt es, Module auszuwählen und 

einzubringen? 

Ab dem Wintersemester 2023/24 werden im Modulverzeichnis der einzelnen 

Studiengänge in MTS keine Vorschläge für die Freie Wahl mehr aufgeführt. Sie können 

in der Freien Wahl alle Module der Fakultät I, der TU Berlin und/oder anderer 

Hochschulen belegen. Empfehlungen zur Vertiefung des Studienschwerpunktes in der 

Freien Wahl finden Sie im entsprechenden Merkblatt. 

 

Kann ich eine einzelne Lehrveranstaltung besuchen? 

Sie können eine einzelne Lehrveranstaltung der Fakultät I als sogenanntes 

Mini-Modul anrechnen lassen und in die Freie Wahl einbringen. Voraussetzung 

ist aber immer die Zustimmung des/der Lehrenden, der/die dann zugleich 

Modulverantwortliche/r ist. Die Anmeldung erfolgt über MTS: Wählen Sie hierfür 

„Vertiefung Methoden + [Name des Studiengangs] I“ oder „Vertiefung Methoden 

+ [Name des Studiengangs] II“ aus. Als Leistung müssen Sie eine schriftliche 

Ausarbeitung im Umfang von 3 bis 5 Seiten erbringen. Hierfür erhalten Sie 3 

Leistungspunkte. 
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Pro Studiengang können Sie maximal 2 Mini-Module in die Freie Wahl 

einbringen. 

 

Kann ich mir selbst ein Modul zusammenstellen? 

Ja, Sie können sich ein individuelles Wahlmodul zu einem Themengebiet (zum 

Beispiel „Vertiefung Sozial- und Gesellschaftswissenschaften“) 

zusammenstellen. Diese Module umfassen immer drei Lehrveranstaltungen (1 

VL, 2 UE/SE/HS) und werden mit 12 LP angerechnet. In einer 

Lehrveranstaltung (LV) ist eine große Leistung, in einer anderen LV eine kleine 

Leistung, in der weiteren LV ein Teilnahmeschein zu erbringen. 

 

Das individuelle Wahlmodul muss vor dem Besuch der Lehrveranstaltungen 

genehmigt werden. Den Antrag finden Sie auf der Webseite  

Treffpunkt Master → https://www.tu.berlin/go36188/. Das ausgefüllte Formular 

senden Sie bitte an: adina.lauenburger@tu-berlin.de 

 

Kann ich Sprachkurse einbringen? 

Ja, Sie können die Sprachkurse der Zentraleinrichtung Moderne Sprachen 

(ZEMS) – jedoch in der Regel nicht die Lehrveranstaltung der Sprach- und 

Kulturbörse (SKB) – in die Freie Wahl einbringen. 

 

Sprachen, in denen Sie bisher noch nicht unterrichtet wurden (z.B. in der 

Schule), dürfen als Anfängerkurse ab dem Niveau A1 besucht werden. Sie 

müssen jedoch höhere Sprachniveaus besuchen, wenn Sie die Sprache schon 

einmal gelernt haben (Englisch ab B2/C1, Russisch, Französisch, Spanisch, 

Italienisch etc. ab B1/B2). 

 

5. Hinweise zu Modulen außerhalb der Fakultät I und an anderen 

Hochschulen 

 

Wer ist für außerhalb der Fakultät I belegte Module verantwortlich? 

Außerhalb der Fakultät I können an der TU Berlin in der Regel nur ganze 

Module, an anderen Hochschulen dagegen entweder einzelne 

https://www.tu.berlin/go36188/
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Lehrveranstaltungen oder ganze Module belegt werden. Der Dozent/die 

Dozentin der entsprechenden Lehrveranstaltung bzw. des entsprechenden 

Moduls ist in diesem Fall gleichzeitig Modulverantwortliche/r. 

 

Inwieweit kann ich Module anderer Hochschulen anrechnen lassen? 

Die/der Modulverantwortliche entscheidet, auf welche Weise Sie an solchen 

Lehrveranstaltungen teilnehmen können und ob eine Prüfung abgelegt werden 

kann. Das heißt, die Leistungsanforderungen der Lehrveranstaltungen und 

Module anderer Fakultäten/Hochschulen richten sich nach den dortigen 

Vorgaben (Anzahl LP, Art und Anzahl der zu erbringenden Leistungen). 

 

Werden die Module/Lehrveranstaltungen anderer Hochschulen auch auf 

dem Laufzettel eingetragen? 

Für Module/Lehrveranstaltungen an anderen Hochschulen melden Sie sich 

nicht wie unter „Wie werden die Module in der Freien Wahl angemeldet?“ 

beschrieben an, sondern entsprechend der Vorgaben der von Ihnen besuchten 

Hochschule. Bitte verwenden Sie nicht die Vordrucke der TU Berlin, sondern 

die der besuchten Institution. 

 

Wo werden die Leistungsnachweise anderer Hochschulen abgegeben? 

Die Leistungsnachweise anderer Hochschulen müssen direkt beim Referat 

Prüfungen Team 3 (https://www.tu.berlin/go1268/) abgegeben werden, sofern 

die Leistungen während des laufenden Studiums an der TU Berlin erbracht 

wurden. 

 

Möchten Sie sich Leistungen aus einem vorherigen Studium im Studienbereich 

Freie Wahl anerkennen lassen, dann informieren Sie sich bitte hier → 

https://www.tu.berlin/go35612. Anschließend wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage 

und den ausgefüllten Anträgen zur Anerkennung bereits erbrachter Leistungen 

(Teil A und B) an den Prüfungsausschuss: pa@fak1.tu-berlin.de 

 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Studentische Studienfachberatung 

unsere Fakultät → https://www.tu.berlin/go36167 

https://www.tu.berlin/go35612/
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